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FÜR DEN GEMEINDEFREIEN BEZIRK LOHHEIDE 
 
 Herausgeber:     Der Bezirksvorsteher 
 
 
 
 
 
       
     
      

Sprechstunden des Gemeindefreien Bezirk Lohheide  
 

Montag bis Freitag   8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 
Außerhalb der angegebenen Zeiten nur nach entsprechender Vereinbarung mit dem zuständigen Sach-
bearbeiter. 

 
Durchwahlverzeichnis des Gemeindefreien Bezirks Loh heide  

 

Bezirksvorsteher  : Herr Adam Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 11 
Mobil:  01 62 / 2 12 08 44 
E-Mail: wilhelm.adam.loh@lkcelle.de 

Vorzimmer : Frau Salzmann Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 10 
E-Mail: angelika.salzmann.loh@lkcelle.de 

Steuern, Finanzen : Herr Witthöft Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 12 
E-Mail: carsten.witthoeft.loh@lkcelle.de 

Sozialamt, Rentenangelegenheiten : Frau Danger Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 13 
E-Mail: anja.danger.loh@lkcelle.de 

Meldeamt, Ordnungsamt : Frau Gruel Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 14 
E-Mail: helga.gruel.loh@lkcelle.de 

Bauamt : Herr Köster Tel.:    0 50 51 / 98 67 – 15 
Mobil: 01 62 / 2 12 08 45 
E-Mail: hillrich.koester.loh@lkcelle.de 

Bezirkskasse : Frau Meyer Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 16 
E-Mail: bettina.meyer.loh@lkcelle.de 

FAX :  Tel.: 0 50 51 / 98 67 - 30 
Grundschule 
FAX 

: Frau Budde Tel.: 0 50 51 / 97 00 07 
Fax: 0 50 51 / 97 00 08 
E-Mail: gslohheide@t-online.de 

Ev.-luth. Kindergarten : Frau Schieler Tel.: 0 50 51 / 35 58 
E-Mail: sigrid.schieler@evlka.de 

Bauhof :  Tel.: 50 51 / 20 37 
Kläranlage : Herr Gehle oder 

Herr Witthöft 
 

Tel.: 0 50 51 / 55 21 
Mobil: 01 62 / 2 12 08 41    
E-Mail: KA-Bergen-Hohne@t-online.de 

Gemeindebrandmeister : Herr Hilpert Tel.: 0 50 51 / 40 53 
Feuerwehrgerätehaus :  Tel.: 0 50 51 / 76 55 
Störungsdienst Wasserversorgung :  Tel.: 0 51 62 / 96 02 31 
Störungsdienst Abwasser :  Tel.: 0 50 51 / 55 21 
Schiedsperson : Herr Ahrens Tel.: 05051 / 63 22   Waldweg 8 
Stellv. Schiedsperson : Frau Baillie Tel.: 05051 / 65 61   Ostpreußenweg 14
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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
 
Für den Gemeindefreien Bezirk Lohheide ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nebenstelle 
Hannover, Möckernstr. 30, 30163 Hannover zuständig. 
 
Ansprechpartner für die Wohnungsfürsorge, allgemeine Wohnungsverwaltung zu bundeseigenen 
Wohnungen, Mängelannahme, Fragen von Mietern bundeseigener Wohnungen incl. Betriebskos-
tenabrechnungen sind 
 

�  Herr Ohliger   0511 – 6744-254 
�  Frau Rothenburg  0511 – 6744-152 
�  Fax-Nr. für alle  0511 – 6744-250 

 
Meldung von baulichen Mängeln 
 

�  Frau Hillebrecht  0511 – 6744-207 
 

Ansprechpartner für gewerbliche Liegenschaften ist 
 
 Frau Schmidt-Hager  0511 – 6744-216 
 Fax-Nr.    0511 – 6744-250 
 
Ansprechpartner für den Verkauf der bundeseigenen Wohnungen ist Herr Winkelmeier, 05191 – 
933-134. 
 

Sprechstunden des Landkreises Celle  
 
Für den Publikumsverkehr ist die Kreisverwaltung zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag – Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr und 
Freitag  8.00 - 13.00 Uhr 
 
Internet-Adresse: www.landkreis-celle.de  
 
Der Kreisjägermeister  ist jeden ersten Mittwoch im Monat von 9.00 – 16.00 Uhr in der Trift 26 B, 
Zimmer 09 (Tel. 05141-916276) zu sprechen. 
 
Der für den Bereich des Gemeindefreien Bezirks Lohheide zuständige Kreisnaturschutzbeauf-
tragte (Herr Kühl) ist montags von 14.00 – 16.00 Uhr in der Trift 28, Raum 1.10 (Tel. 05141-
916495) zu sprechen. 
 

Bekanntmachung über gefundene Gegenstände  
 

Folgende Gegenstände sind als gefunden hier abgeliefert worden: 
 
Nr. des FV Fundsache Tag des Fundes Meldefrist   
 
Außerdem wurden diverse Schlüssel (Einzel oder im Bund) abgegeben. 
 

Bücherei in der Grundschule  
 

Die Bücherei des Gemeindefreien Bezirks Lohheide ist jeden Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr 
geöffnet.  
Die Benutzungsordnung liegt in der Bücherei, aber auch im Verwaltungsgebäude des Gemeinde-
freien Bezirks (Zimmer 8) zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Viele neue Bücher können wieder ausgeliehen werden. Das Sortiment wird in regelmäßigen Ab-
ständen durch Neuerscheinungen erweitert. 



Mitteilungsblatt GBL Nr. 179/2009  3 

Im übrigen wird darum gebeten, Bücher spätestens zum Ablauf der vorgeschriebenen Leihfrist von 
3 Wochen  zurückzugeben oder bei Frau Mirow bzw. Frau Salzmann einen Verlängerungsantrag zu 
stellen. 
 

Sozialstation in Bergen 
Krankenpflege, Haus- und Familienpflege, Altenpflege für den Bereich der Stadt Bergen und des Gemeindefreien Bezirks 

Lohheide. 

 
 

Nachtragshaushaltssatzung  
 

1. Nachtragshaushaltssatzung des Gemeindefreien Bezirks Lohheide für das Haushaltsjahr 2008 
 
Aufgrund der §§ 4 (2) und 8 (2) der Verordnung über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete vom 
15.07.1958 (Nds. GVBl. S.162), geändert durch Verordnung vom 04.12.1996 (Nds. GVBl. S. 517), in 
Verbindung des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat die Einwohnervertretung des 
Gemeindefreien Bezirks Lohheide in der Sitzung am 16.12.2008 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 die bisheri-
gen festge-
setzten Ge-

samt-beträge 

erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

plans ein-
schließlich der 
Nachträge fest-

gesetzt auf 
     
 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 

1 2  3 4 
Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 1.447.900 549.900 289.900 1.707.900 
ordentliche Aufwendungen 1.558.900 421.800 272.800 1.707.900 
außerordentliche Erträge 1.800 16.700 0 18.500 
außerordentliche Aufwendungen 500 18.300 300 18.500 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

1.184.400 259.600 29.700 1.414.300 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

1.286.800 112.600 153.600 1.245.800 

Einzahlungen für Investitionstä-
tigkeit 

90.000 0 73.500 16.500 

Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit 

88.100 145.900 24.000 210.000 

Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 

0 0 0 0 

Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 

7.800 0 0 7.800 

Nachrichtlich     
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

1.274.400 259.600 103.200 1.430.800 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

1.382.700 258.500 177.600 1.463.600 
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§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert 
 
Steuerart erhöht 

um v. H. 
vermindert 
um v. H. 

gegenüber 
bisher v. H. 

auf nunmehr 
v. H. 

1 2 3 4 5 
1.1 Grundsteuer A 0 0 300 300 
1.2 Grundsteuer B 0 0 300 300 
2.   Gewerbesteuer 0 0 310 310 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze in Höhe von 10.000 Euro für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, 
die gemäß § 4  Abs. 6 GemHKVO einzeln darzustellen sind, wird nicht geändert. 
 
 
Lohheide, den 17.12.2008 
 
Der Bezirksvorsteher 
Des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide 
 
gez. Adam     (L.S.) 
 
Adam 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO nach der Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide in Hasselhorst, Kirchweg 8, Zimmer 10, während der Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 
Lohheide, den 10.03.2009 
 
Der Bezirksvorsteher  
Des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide 
 
gez. Adam 
 
Adam 
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Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung des Gemeindefreien Bezirks Lohheide für das 
Haushaltsjahr 2008 vom 17.12.2008 sowie die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2008 vom 10.03.2009 ist am 17.03.2009 im Amtsblatt für den Landkreis Celle 
Nr. 6 bekannt gegeben worden. 
 
Lohheide, den 26.03.2009 
 
Der Bezirksvorsteher  
Des Gemeindefreien Bezirks  
Lohheide 
 
gez. Adam 
 
Adam 
 
 

Haushaltssatzung  
 

1. Haushaltssatzung des Gemeindefreien Bezirks Lohheide für das Haushaltsjahr 2009 
 
Aufgrund der §§ 4 (2) und 8 (2) der Verordnung über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete vom 
15.07.1958 (Nds. GVBl. S.162), geändert durch Verordnung vom 04.12.1996 (Nds. GVBl. S. 517), in 
Verbindung des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat die Einwohnervertretung des 
Gemeindefreien Bezirks Lohheide in der Sitzung am 19.02.2009 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.617.100 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.617.100 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.800 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 1.800 € 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.340.800 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.270.900 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 19.000 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 166.200 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 7.800 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich:  Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen 1.359.800 € 
- der Auszahlungen 1.444.900 € 
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§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt fest-
gesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v. H. 
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 310 v. H. 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gemäß  § 4  Abs. 6 
GemHKVO einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt. 
 
 
Lohheide , 19.02.2009   (L.S.)  gez. Adam 
Ort  Datum der Ausfertigung  Der Bezirksvorsteher 
 
 

Bekanntmachung Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Absatz 2 Satz 3 NGO nach der Bekanntmachung der Haushalts-
satzung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide in Hasselhorst, Kirchweg 8, Zimmer 10, während der Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 
Lohheide, den 01.04.2009 
 
Der Bezirksvorsteher 
Des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide 
 
gez. Adam 
 
Adam 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung des Gemeindefreien Bezirks Lohheide für das Haushaltsjahr 
2009 vom 19.02.2009 sowie die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 
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vom 01.04.2009 ist am 06.04.2009 im Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 8 bekannt gegeben 
worden. 
 
Lohheide, den 09.04.2009 
 
Der Bezirksvorsteher 
Des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide 
 
gez. Adam 
 
Adam 
 
 

Erinnerung der Bezirkskasse  
 
Die Bezirkskasse Lohheide erinnert daran, dass nach Maßgabe der für das Jahr 2009 erteilten Be-
scheide Grund- und Hundesteuern sowie Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren zum 15. Mai 
2009 fällig  werden. Wer der Bezirkskasse noch keine Einzugsermächtigung erteilt hat, wird gebe-
ten, diesen Zahlungstermin unbedingt zu beachten. Rückständige Beträge müssen nämlich im Ver-
waltungszwangsverfahren beigetrieben werden. Neben Säumniszuschlägen fallen dadurch weitere 
Kosten an. 

 
 

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Land schaftsordnung  
Verhalten in der freien Landschaft  

(§ 33 Abs. 1 NWaldLG)  
 

In der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli  (Brut- und Setzzeit) dürfen Hunde  im Wald und in der frei-
en Landschaft nur an der Leine  geführt werden. Dies gilt nicht für Hunde zur rechtmäßigen 
Jagdausübung bzw. für Hunde, die von der Polizei als Diensthunde verwendet werden. 
 
 

           DER  LANDKREIS  CELLE  INFORMIERT  
 

Europawahl am 7. Juni: 
EU-Bürger dürfen in Deutschland wählen 

 
Celle (lkc). In der Bundesrepublik Deutschland wohnende Bürger anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union (EU) dürfen an der Wahl zum Europäischen Parlament am Sonntag, 7. Juni, teil-
nehmen. Darauf weist Kreiswahlleiter Michael Cordioli jetzt hin. Die ausländischen EU-Bürger müs-
sen jedoch, wenn sie im Landkreis Celle wählen wollen, verschiedene Voraussetzungen erfüllen. 
 
Besonders wichtig sei es, für die Teilnahme an der Wahl die Aufnahme in das Wählerverzeichnis zu 
beantragen, hebt der Kreiswahlleiter hervor. Das hierfür erforderliche Formular ist bei der Gemeinde 
oder Stadt erhältlich, in der die Hauptwohnung gemeldet ist. Es muss dort bis zum 17. Mai einge-
reicht werden. Der Antrag sei nur dann nicht erforderlich, wenn ein wahlberechtigter Unionsbürger 
bereits zu den beiden vergangenen Europawahlen in 1999 und 2004 in ein Wählerverzeichnis einer 
hiesigen Gemeinde eingetragen wurde und in der Zwischenzeit nicht im Ausland gelebt habe. 
 
Zu den Bedingungen zählt außerdem, dass das 18. Lebensjahr vollendet ist und mindestens seit 
drei Monaten ein Wohnsitz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union besteht. „Auf diese Drei-
monatsfrist wird ein aufeinander folgender Aufenthalt in mehreren Mitgliedstaaten angerechnet“, 
betont Janine Dettlaff, die für Wahlen verantwortliche Mitarbeiterin des Landratsbüros. 
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Zu den Mitgliedstaaten einschließlich der neuen Beitrittsstaaten zählen Belgien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische 
Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
 
Die betreffenden Personen dürfen in jedem Fall weder in der Bundesrepublik noch in dem Mitglied-
staat der EU, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sein, bei-
spielsweise durch eine richterliche Entscheidung. Unionsbürger, die bereits bei der Europawahl 
1999 oder 2004 in Deutschland gewählt haben, steht es frei, sich aus dem Wählerverzeichnis strei-
chen zu lassen. 
 
Für alle Deutschen, die im Inland gemeldet sind, gilt nach wie vor, dass sie automatisch in das Wäh-
lerverzeichnis der Gemeinde aufgenommen werden, in der sie am 3. Mai mit ihrem Hauptwohnsitz 
gemeldet sind. Deutsche, die im Ausland leben, werden wie bei der Bundestagswahl auch auf An-
trag in ein Wählerverzeichnis aufgenommen. Hierfür endet die Frist am 17. Mai. 
 
Weitere Informationen sowie die Formblätter sind bei den Gemeindebehörden erhältlich. Die Hin-
weise und die Anträge können auch über das Internet unter www.bundeswahlleiter.de herunter ge-
laden werden. 
 
 

„Kosten der Unterkunft“ in Hermannsburg:  
Vorübergehend geänderte Öffnungszeiten  

 
Celle (lkc). Wegen personeller Engpässe ändert die Abteilung „Kosten der Unterkunft“ des Land-
kreises Celle in den Räumen der Agentur für Arbeit in Hermannsburg ihre Öffnungszeiten vorüber-
gehend. Ab sofort und bis zum 30. April sind die Mitarbeiter dort täglich in der Zeit von 8.30 bis 
10.30 Uhr persönlich und darüber hinaus telefonisch, per E-Mail oder Telefax erreichbar. 
 
 

Zuschüsse aus dem Sonderfonds „DabeiSein!“:  
Familienbüro hilft bei der Antragstellung  

 
Celle (lkc). Das Familienbüro des Landkreises Celle fungiert jetzt auch als Service- und Beratungs-
stelle für den neuen Sonderfonds „DabeiSein!“ der Landesstiftung „Familie in Not“. Aus diesem 
Fonds werden besonders Familien mit Kindern finanziell unterstützt. Zuschüsse sind beispielsweise 
erhältlich für Jugend- und Familienfreizeiten, Erholungsmaßnahmen, Kursgebühren an Musik-, 
Kunst- oder Volkshochschulen, für Mitgliedsbeiträge in Sport- und Musikvereinen, Ausflüge mit dem 
Kindergarten, Nachhilfe sowie Klassen- oder Schulfahrtkosten. Weitere Informationen dazu gibt es 
im Internet unter: www.familien-mit-zukunft.de. „DabeiSein“ ist unter dem Link „Aktionslandkarte“ zu 
finden. 
 
Die Landesstiftung „Familie in Not“ fördert seit 30 Jahren kinderreiche Familien, allein Erziehende 
und Schwangere, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, aber keinen Anspruch auf ge-
setzliche Leistungen oder andere Hilfeangebote haben. Sie können einmal jährlich Anträge über die 
Servicestellen einreichen. Je Kind kann alle zwei Jahre ein Zuschuss bewilligt werden. 
 
Das Familienbüro des Landkreises Celle, Trift 26, Celle, Zimmer 53, Telefon (05141) 916-555, hilft 
ab sofort bei der Antragstellung für beide Projekte oder vermittelt bei weitergehendem Hilfebedarf an 
den Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes. 
 
 

100 Fachkräfte trafen sich beim Landkreis:  
Eltern als Partner von Kindergarten und Schule  

 
Celle (lkc). „Eltern als Partner“ war das Motto des zweiten Celler Brückenjahrtages, der jetzt beim 
Landkreis Celle stattgefunden hat. Mehr als 100 Fachkräfte aus insgesamt 19 Schulen und 32 Kin-
dertagesstätten trafen sich mit engagierten Eltern, um Möglichkeiten einer besseren Zusammenar-
beit zwischen Kindertagesstätte, Schule und Elternhaus kennen zu lernen. „Ziel ist es das Wissen 
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aus dem Kindergarten in das Schulsystem mit einzubauen, um gemeinsam gut in die Grundschule 
zu starten“, erklärt Marion Schulz vom Familienbüro des Landkreises Celle. 
 
Ansätze und Modelle beim Übergang vom Kindergarten zur Grundschule waren vor diesem Hinter-
grund auch Inhalt eines Referates von Dr. Anja Seifert und Dr. Monika Sujbert (beide Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg). Außerdem befassten sich die Teilnehmer unter anderem mit den The-
men „Interner und externer Blick auf die Eltern“, „Erziehungspartnerschaft“ sowie „gelungene Kom-
munikation in unterschiedlicher Weise“. Dafür standen insgesamt elf professionell geleitete 
Workshops auf dem Programm. 
 
Organisiert wurde die Zusammenkunft im Kreistagssaal vom Beratungsteam Region Celle, dem 
Edith Kappelmann (Kindertagesstätte Bergen), Dagmar Gackenholz-Franzen (Kindertagesstätte 
Fuhsestraße, Celle), Detlev Soetbeer (Grundschule Hehlentor, Celle) und Kirstin Pape-Jahn (Käthe 
Kollwitz Schule, Bergen) angehören. Jugendamt und Familienbüro des Landkreises unterstützten 
die Organisatoren tatkräftig. Detlev Soetbeer kündigte die nächste Veranstaltung im Herbst gleich 
mit an: Dann wollen sich neue Brückenjahr-Projekte der Öffentlichkeit vorstellen. Und gemeinsam 
mit anderen neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Grundschule ken-
nen lernen. 
 
 

Gesundheitsamt des Landkreises klärt über Krebs auf : 
Vorbeugende Tipps schon für das Kindesalter  

 
Celle (lkc). Krebs zählt heute zu den häufigsten Krankheiten. Vor diesem Hintergrund unterstützt 
das Gesundheitsamt des Landkreises Celle die Aufklärungsarbeit der Deutschen Krebshilfe und 
setzt damit schon im Kindesalter an. Schon bei den Jüngsten sollte ein großer Wert auf einen ge-
sunden Lebensstil gelegt werden. Deshalb appelliert das Gesundheitsamt an Eltern und Erzie-
hungsberechtigte, auf den entsprechenden Schutz der Kinder zu achten. 
 
Dazu gehört insbesondere das Vermeiden von Passivrauchen und von zu viel ultravioletter Strah-
lung wie sie im Sonnenlicht und Solarien vorkommt. Ebenso wichtig sind aber auch eine gesunde 
Ernährung und viel Bewegung. Bereits jedes fünfte Kind ist heutzutage zu schwer. Übergewicht in 
Kindheit und Jugend steigert das Risiko, im späteren im Leben an Krebs zu erkranken. Gesund-
heitsbewusstes Verhalten in frühen Lebensjahren erhöht die Chance für ein langes und gesundes 
Leben. 
 
Acht Tipps für gesunde Kinder und Jugendliche laute n: Regelmäßig bewegen und Sport trei-
ben. Täglich viel frisches Obst, Gemüse und Salat essen. Nur gelegentlich Fast Food zu sich neh-
men. Als Durstlöscher Wasser und ungesüßte Tees bevorzugen. In der Sonne an-, nicht ausziehen. 
Direkte Sonne in der Mittagszeit meiden. Sonnengerechte Kleidung tragen. Je nach Region mit Son-
nenmilch eincremen mit mindestens Lichtschutzfaktor 20. Solarienbesuche sollten zumindest für 
Kinder tabu sein. Rauchfrei leben. Keinen Alkohol trinken. 
 
Kostenloses Informationsmaterial zu den genannten Themen ist während der Öffnungszeiten, mon-
tags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr im 
Gesundheitsamt in der Trift 26 erhältlich. 
 
 

Gesundheitsamt informierte Pflegekräfte zum Thema:  
Hygiene bei übertragbaren Krankheitserregern  

 
Celle (lkc). Unter dem Motto „Hygiene bei übertragbaren Krankheitserregern“ fand jetzt bereits zum 
siebten Mal eine Informationsveranstaltung speziell für Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen 
sowie sonstigen Pflegeeinrichtungen statt. Insgesamt besuchten mehr als 130 Pflegekräfte die Fort-
bildung, zu der das Gesundheitsamt des Landkreises Celle eingeladen hatte. Themenschwerpunkte 
waren die medizinische und kosmetische Fußpflege sowie der Aufbau eines Hygienemanagement 
in Alten- und Pflegeheimen. 
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Hygieneberater Dr. Dieter Bödeker berichtete über die Wichtigkeit der Personal- und Händehygiene 
in Pflegeeinrichtungen. Weiteres Thema war der richtige Umgang mit Bewohnern bei nachgewiese-
ner Resistenz gegen bestimmte Antibiotika (MRSA/ORSA-Besiedlung) und Infektionen mit Sporen-
bildnern gewisser Bakterien. Daneben erläuterte Laszlo Huszak, Fachkraft für medizinische Fuß-
pflege, an Fallbeispielen die Abgrenzung zwischen medizinischer und kosmetischer Fußpflege. 
 
Bei der anschließenden Diskussion wurden nicht nur eigene Erfahrungen aus den einzelnen Einrich-
tungen eingebracht. Es zeigte sich auch, dass bei den Fachkräften ein großer Informationsbedarf zu 
den diversen infektionshygienischen Themen vorhanden ist. Vor diesem Hintergrund ist für 2010 
eine weiterführende Veranstaltung fest eingeplant. 
 
Landkreis Celle     
- Pressestelle - 
Trift 26, Gebäude 1 
29221 Celle 
Telefon: 05141 / 916 444, 05141 / 916 326 
Fax: 05141 / 916 102 
E-Mail: Pressestelle@lkcelle.de 

 
 

Von anderen Stellen  
 

Verbraucherzentrale Celle  
 

Private Pflegezusatzversicherung  
Verbraucherzentrale bietet kostenlosen Vergleich an  

 
 Rund 2,25 Millionen Menschen in Deutschland sind derzeit pflegebedürftig. Viele werden dabei zu 
Hause von Angehörigen oder Pflegediensten versorgt. Wer Unterstützung bei der Pflege oder Ver-
sorgung braucht, hat Anspruch auf Leistungen der Pflegepflichtversicherung. Häufig können die 
laufenden Kosten für eine Pflegekraft oder einen Platz im Pflegeheim vom Pflegebedürftigen nicht 
gezahlt werden. Familienangehörige können dann verpflichtet werden, für den Restbetrag aufzu-
kommen. Der Abschluss einer Pflegezusatzversicherung kann dann sinnvoll sein, um die Lücke 
zwischen der gesetzlichen Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten zu schließen. Finan-
zielle Notlagen im Pflegefall können so vermieden werden. 
 
Bei der Pflegezusatzversicherung wird zwischen Pflegekosten- und Pflegetagegeldversicherung 
unterschieden. Die Pflegekostenversicherung übernimmt nur entstandene Kosten, wenn professio-
nelles Pflegepersonal eingesetzt wurde. Die Pflegetagegeldversicherung gewährt den vereinbarten 
Tagessatz bei Feststellung der entsprechenden Pflegestufe. Der Pflegebedürftige ist dabei völlig frei 
in der Verwendung des Pflegetagesgeldes.  
 
Kostenloser Service für Verbraucher* 
Die Verbraucherzentrale Niedersachsen bietet Interessierten einen kostenlosen EDV-gestützten 
Vergleich zur privaten Pflegezusatzversicherung an. Verbraucher erhalten damit einen Überblick 
über Kosten und Leistungen der privaten Pflegezusatzversicherung und können besser bewerten, 
ob und wann eine Pflegekosten- oder eine Pflegetagegeldversicherung sinnvoll ist. Der Fragebogen 
ist auch in der Verbraucherzentrale Celle in der Schuhstr. 40 erhältlich. Unsere Öffnungszeiten sind 
Montag und Donnerstag von 10 – 17 Uhr, Dienstag von 10 – 14 Uhr. 
 
 
Pflegemappe informiert Pflegebedürftige bei häuslic her Pflege* 
Weitere Informationen und Hinweise rund um das Thema „Häusliche Pflege“ bietet die Mappe „Pfle-
ge - transparent – Informationen für Pflegebedürftige bei häuslicher Pflege“ der Verbraucherzentra-
le. Sie erläutert, wer Anspruch auf Leistungen hat und was bei der Antragstellung zu beachten ist 
und erklärt, was zu bedenken ist, wenn die Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst oder eine 
Pflegeperson erfolgen soll. Ferner gibt sie Tipps, welche Pflegehilfsmittel im eigenen Heim die Pfle-
ge erleichtern und welche Leistungen für Pflegepersonen bestehen. Checklisten bieten einen 
schnellen Überblick und helfen bei den wichtigen Entscheidungen. Die kostenlose Info-Mappe gibt 
es ebenfalls in der Beratungsstelle Celle. 
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Der Weg zum Wohneigentum  
Sorgfältig planen und richtig entscheiden  

 
Der Traum von den eigenen vier Wänden gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Zielen. Die 
Risiken beim Weg zum Wohneigentum sind dabei nicht zu unterschätzen. Der Ratgeber "Ihr Weg 
zum Wohneigentum – Finanzieren, planen, entscheiden“ bietet sichere Orientierungs- und Ent-
scheidungshilfen. 
 
Wer mit den falschen Ansparformen Eigenkapital bildet, seine finanziellen Möglichkeiten überschätzt 
oder Baumängel übersieht, verliert viel Geld und setzt im schlimmsten Fall seine wirtschaftliche E-
xistenz aufs Spiel. 
 
Auf 200 Seiten gibt das Buch Antworten auf viele Fragen: Eigentumswohnung oder Haus? Welche 
Auswirkung hat die Berufs- und Lebensplanung auf den Immobilienerwerb? Welche Fallstricke kön-
nen in Bauverträgen lauern? Wie lassen sich die Kosten minimieren und staatliche Fördermittel nut-
zen? Übersichtliche Checklisten und praxisnahe Beispielrechnungen ergänzen das Angebot. 
 
Den Ratgeber „Ihr Weg zum Wohneigentum – Finanzieren, planen, entscheiden“ gibt es für 9,90 
Euro in der Verbraucherzentrale Celle in der Schuhstr. 40. Unsere Öffnungszeiten sind Montag und 
Donnerstag von 10 – 17 Uhr, Dienstag von 10 – 14 Uhr. 
 
 

Connects 2 Content lockt in Internetvertragsfalle  
Mitgliedschaft für Internetseiten plötzlich kostenp flichtig  

 
Zurzeit erhalten zahlreiche niedersächsische Verbraucher Rechnungen für die Mitgliedschaft auf 
den Internetseiten fabriken.de und rezepte-ideen.de. Auf keinen Fall zahlen und auch nicht ein-
schüchtern lassen, rät die Verbraucherzentrale. Für die Forderungen gibt es keine Rechtsgrundlage. 
 
Ständig neue Maschen lassen sich die Betreiber von Internetseiten einfallen, um Verbraucher in die 
Vertragsfalle zu locken. Den neuesten Versuch startete die Connects 2 Content GmbH aus Düssel-
dorf. Sie betreibt die Seiten fabriken.de und rezepte-ideen.de. 
Die Anmeldung auf diesen Seiten war bis vor wenigen Wochen noch kostenlos. Sie wurden als 
„kostenlose Community“ beworben. In einem „Newsletter“ an ihre Mitglieder haben die Betreiber 
kürzlich angekündigt, dass die Seite ab dem 1. Februar 2009 kostenpflichtig sein soll und auch die 
bisherigen Mitglieder zahlen müssen, wenn sie nicht innerhalb von zwei Wochen kündigen. Die Mit-
gliedschaft soll automatisch zu einem 2-Jahresvertrag werden und monatlich 7 Euro kosten. 
 
In dieser Woche hat die Connects 2 Content GmbH nun Rechnungen über eine Jahresgebühr von 
84 Euro an ihre „Community-Mitglieder“ verschickt. Diese Forderung ist nach Auffassung der 
Verbraucherzentrale rechtlich völlig unbegründet: Aus einer kostenlosen Mitgliedschaft kann nicht 
durch eine einseitige Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine kostenpflichtige Mit-
gliedschaft werden. Betroffene sollten auf keinen Fall zahlen und sich nicht einschüchtern lassen. 
Auch dann nicht, wenn eine Rechnung von einem Inkassounternehmen oder Rechtsanwalt kommt! 
 
 

Ratgeber Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeit  
Kind und Karriere miteinander verbinden  

 
Viele neue Gesetze sollen Müttern und Vätern helfen, Familie und Beruf erfolgreich miteinander zu 
verbinden. Der Ratgeber der Verbraucherzentralen informiert über Rechte und Pflichten während 
der Schwangerschaft, über die Elternzeit, das Elterngeld und was zu tun ist, wenn junge Eltern Teil-
zeit arbeiten wollen. 
 
Wird Nachwuchs erwartet, stellt sich in vielen Fällen für beide Elternteile die Frage, wie sich Familie 
und Beruf unter einen Hut bringen lassen. Der neue Ratgeber "Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeit" 
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thematisiert auf 190 Seiten die Rechte und Pflichten schwangerer Arbeitnehmerinnen ebenso wie 
die finanziellen und rechtlichen Aspekte des Mutterschutzes bis hin zu den aktuellen Regelungen 
von Elterngeld und Elternzeit. Dazu kommen noch wichtige Informationen für Arbeitnehmer zu Teil-
zeitarbeit, befristeter Beschäftigung, Umgang mit Diskriminierung und der Vereinbarkeit von familiä-
rer Pflege und Beruf.  
Hilfreiche Tipps, realistische Rechenbeispiele und Musterformulierungen bieten werdenden Eltern 
zusätzliche Informationen. Ebenfalls im Blick: flexible Arbeitszeitmodelle von Teilzeit bis Jobsharing. 
 
Den Ratgeber „Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeit“ gibt es in der Verbraucherzentrale Celle in der 
Schuhstr. 40 zum Preis von 9,90 Euro. Unsere Öffnungszeiten sind Montag und Donnerstag von 10 
– 17 Uhr, Dienstag von 10 – 14 Uhr .  
 
 

Kreissportbund Celle e.V.  
 

Mit dem Kreissportbund Celle an den Gardasee  
 
Der Kreissportbund Celle wird auch in den Sommerferien 2009 an den Gardasee fahren. Die 14 und 
15 jährigen  fahren in der Zeit vom 24. Juni bis 9. Juli und die Altersgruppe der 15,5 bis 17 jährigen 
vom 7. Juli bis zum 22. Juli 2009. In beiden Freizeiten sind z. Z. noch freie Plätze vorhanden. 
 
Ziel in Riva ist die Residenz „Centro Vela“, die nur 100 m vom See entfernt liegt, direkt gegenüber 
dem Segelhafen San Nicoló. Die Unterbringung ist in 4er und 5er Apartments vorgesehen. 
 
Riva ist ein idealer Ferienort und hat sich auf den Tourismus Jugendlicher eingestellt. Für jeden Ge-
schmack wird etwas geboten: Meetings, Messen, Konzerte, Tanz, Segelregatten, Tennisturniere, 
viele Spazier- und Wanderwege sowie mehrer Badestrände. 
 
Den größten Teil der Ferienfreizeit werden die Jugendlichen am bewachten Badestrand „Sabbioni“, 
ca. 10 Minuten von der Unterkunft entfernt, erleben. Vielfältige Freizeiteinrichtungen versprechen 
ein kurzweiliges Strandleben. 
 
Teilnehmen kann jeder Jugendliche, der Mitglied eines Sportvereins ist, der dem Kreissportbund 
Celle angehört. 
 
Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage des Kreissportbundes Cel-
le unter www.ksb-celle.de/ferienfreizeiten oder bei Sigrid Müller, Geschäftsstelle des KSB unter 
05141-483810 oder bei dem Verantwortlichen für die Ferienfreizeiten Klaus Tietje Telefon (ab 17.00 
Uhr) 05141/34467. 
 
 

Deutscher Feuerwehrverband  
 

10. Bundeswertungsspielen des Deutschen Feuerwehrve rbandes in  
Stadt und Landkreis Celle  

 
Vom 1. bis 3. Mai 2009 werden Stadt und Landkreis Celle der Mittelpunkt für die Deutsche Feuer-
wehrmusik sein. Der Deutsche Feuerwehrverband e. V. (DFV) hat den Kreisfeuerwehrverband Celle 
e. V. (KFV) mit der Durchführung des 10. Bundeswertungsspielens beauftragt. 
 
Zu dem Wettbewerb werden Anfang Mai 23 Musik-, Spielmanns- und Schalmaienzüge mit etwa 
1.000 Musikerinnen und Musikern in Stadt und Landkreis Celle erwartet. Dabei handelt es sich um 
Orchester in sinfonischer Besetzung mit bis zu 75 Musikerinnen und Musikern sowie Spielmannszü-
ge, Schalmeienkapellen und eine Drum-Band. 
 
Das Konzept des Kreisfeuerwehrverbandes, so der Verbandsvorsitzende und Kreisbrandmeister 
Gerd Bakeberg, sieht die Einbindung möglichst vieler Gemeinde- und Ortsfeuerwehren vor. Einen 
entsprechenden Beschluss hatte der Vorstand bereits im Jahr 2006 gefasst. 
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Tatkräftig unterstützt wird der Verband von Stadt- und Kreisverwaltung, die von Anfang an mit „im 
Boot saßen“ und weiteren Sponsoren. So werden u. a. geeignete Räume in Schulen und Sporthal-
len für die Unterbringung der Gäste zur Verfügung gestellt. Auch die Gemeinden unterstützen ihre 
Feuerwehren nach Kräften. Er sei überzeugt, bekräftigt Gerd Bakeberg, dass die Gemeinden und 
Feuerwehren im Landkreis Celle den Gästen aus ganz Deutschland einen herzlichen Empfang be-
reiten werden. 
 
Ganz bewusst wurde der Veranstaltungstermin, ein langes Wochenende mit dem Feiertag, ausge-
wählt. Die Gruppen werden größtenteils bereits am Freitag, den 1. Mai 2009 anreisen und jeweils 
von einer Ortsfeuerwehr im Kreisgebiet als „Paten“ aufgenommen. Diese sorgen für die Unterbrin-
gung und Betreuung und können die Züge im Gegenzug in eigene Veranstaltungen am Maifeiertag 
einbinden. Eine großartige Gelegenheit, sich kennen zu lernen und freundschaftliche Verbindungen 
aufzubauen. 
 
Auch ein Gastorchester können wir begrüßen. Aufgrund guter Kontakte hat der Deutsche Feuer-
wehrverband das Bundesorchester der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) aus Hermes-
keil in Rheinland-Pfalz nach Celle eingeladen. Die Betreuung übernimmt das THW Celle. Das Or-
chester wird zum Auftakt der Veranstaltungen am 1. Mai um 18:30 Uhr ein ca. einstündiges Open-
air-Konzert auf der Stechbahn geben und auch im Rahmenprogramm auftreten. 
 

 
 
Einer der Teilnehmer in der Wertungsgruppe der Musikzüge ist das Symphonische Blasorchester der Freiwilligen Feuer-
wehr Bingen-Dromersheim (Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz) mit ca. 60 Musikerinnen und Musikern unter der 
Leitung von Marco Spohn. 
 
Der eigentliche Wettstreit, das „Bundeswertungsspielen“ (mit „n“, hier wird „Spielen“ im Sinne von  
„Musizieren“ verwendet), wird dann am Samstag, den 2. Mai in der Congress Union Celle zwischen 
08:45 Uhr und 16:30 Uhr veranstaltet. Hierzu sind sowohl der Große Saal als auch der Europasaal 
vorgesehen. Vorgetragen werden ausschließlich Musikstücke, die mindestens der Kategorie „Ober-
stufe“ zuzuordnen sind. Die Säle im Altbau werden als Einspielräume gebraucht. Vorbereitungs- und 
Aufenthaltsräume stehen den teilnehmenden Musikgruppen tagsüber in den Gebäuden des Kaise-
rin-Auguste-Viktoria-Gymnasiums zur Verfügung. Das Ganze wird durch ein Musikfest in der Celler 
Innenstadt auf dem Großen Plan und dem Brandplatz ergänzt. Hier werden Teilnehmer des Bun-
deswertungsspielens, das THW-Orchester und weitere befreundete Feuerwehr-Spielmanns- und 
Musikzüge die Celler Altstadt in eine „Musikmeile“ verwandeln. 
 
Ein weiterer attraktiver Teil der Veranstaltung wird die „Marschwertung“, also die Bewertung der 
Gruppen „in Bewegung“ sein. Hierzu werden sich die an dieser Wertung teilnehmenden Züge am 
Samstagnachmittag ab 16:30 Uhr auf der Stechbahn vorstellen. 
 
Den Samstag abschließen wird das Bundes-Feuerwehrmusik-Fest, das die Firma Betz für alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, alle mitgereisten Gäste, die betreuenden Feuerwehrmänner und Feu-
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erwehrfrauen und die zahlreichen Helferinnen und Helfer aus den Ortsfeuerwehren in Stadt und 
Landkreis Celle als geschlossene Veranstaltung auf dem Gelände der Landesfeuerwehrschule Celle 
ausrichten wird. Für die richtige Stimmung am Ende eines anstrengenden Wertungstages wird die 
„Firehouse-Jazzband“ aus Hannover sorgen. 
 
Der finale Höhepunkt des Bundeswertungsspielens 
wird Dann am Sonntag, dem 3. Mai 2009 stattfin-
den. Einem ökumenischen Gottesdienst auf der 
Freilichtbühne im Französischen Garten um 09:30 
Uhr – der Gottesdienst wird von der Stadtkirche 
dorthin verlegt – wird ab ca. 10:15 Uhr der Fest-
marsch aller Gruppen durch die Celler Altstadt mit 
der Schlussveranstaltung vor dem Celler Schloss 
folgen. Abschließend werden sich alle Gruppen 
noch einmal mit einem gemeinsamen Spiel präsen-
tieren. 
 
Auch eine weitere Veranstaltung im Vorfeld und im 
Zusammenhang mit unserer Veranstaltung kündi-
gen wir hiermit an. Der Kreisfeuerwehrverband Cel-
le kooperiert als Ausrichter des Bundeswertungs-
spielens mit dem Celler Programmkino “Kino acht-
einhalb“. Dieses zeigt bereits am Mittwoch, den 29. 
April um 20:00 Uhr anlässlich des Bundeswertungs-
spielens den Film “Das Dorforchester” der in Celle 
geborenen Filmemacherin Antje Hubert 
(http://www.dorforchester.de/index.html). 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite http://www.bundeswertungsspielen.de/. 
Die Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Celle und Gäste aus nah und fern dürfen sich 
auf hochwertige musikalische Darbietungen und eine fröhliche Gemeinschaft der Feuerwehrmusik 
freuen. 
 
 

DFV-Bundeswertungsspielen 1. bis 3. Mai 2009  
Programm  

Mittwoch, 29. April 
20:00  „Das Dorforchester“, Dokumentarfilm von Antje Hubert, 2007 

(Kino achteinhalb, Veranstaltungszentrum CD-Kaserne, Geb. 11) 
Freitag, 1. Mai, Maifeiertag 
ganztägig   Eintreffen der Züge und Zuweisung der Quartiere in den Ortsfeuerwehren, 

Veranstaltungen in den Orten 
18:00    Empfang durch die Stadt Celle (Altes Rathaus), musikalische Begleitung 

durch „Sax und mehr“ (Freiwillige Feuerwehr Eschede) 
18:30 – 19:30   Gastkonzert, Bundesmusikzug der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

(THW) aus Hermeskeil, Rheinland-Pfalz (Stechbahn) 
Samstag, 2. Mai 
08:45  Eröffnung des Bundeswertungsspielens durch den Präsidenten des Deut-

schen Feuerwehrverbands (Congress Union Celle, Großer Saal) 
09:00 – 16:00  Kinderprogramm in der Katholischen Kindertagesstätte St. Ludwig (Bullen-

berg 6, in unmittelbarer Nähe zur Congress Union) 
09:00 – 12:30   Wertungsspielen Blasorchester, 1. Teil (Congress Union, Großer Saal) 
09:30 – 12:30   Wertungsspielen Spielmanns- und Schalmeienzüge, Drumband, 1. Teil 

(Congress Union, Europasaal) 
10:00 – 16:00   Musikalisches Rahmenprogramm in der Celler Altstadt unter Mitwirkung 

von Teilnehmerzügen und weiterer Gastzüge 
11:00 – 14:30   Gemeinschaftsverpflegung durch das DRK Celle (Fundumstraße 1) 
12:30 – 13:30   Mittagspause 
13:30 – 16:00   Wertungsspielen Spielmanns- und Schalmeienzüge, Drumband, 2. Teil 

 
 
Ein Höhepunkt des Bundeswertungspielens: 
der Festmarsch am Sonntag (hier ein Foto vom 
Landeswertungsspielen 2004 in Eschede 
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13:30 – 16:30  Wertungsspielen Blasorchester, 2. Teil 
16:30 – 18:00   Marschwertung (Stechbahn) 
ab 19:00   Bundes-Feuerwehrmusik-Fest (Ausrichter: Fa. Betz, Celle, geschlossene 

Veranstaltung in der Landesfeuerwehrschule Celle, Einlass ab 18:00) 
 

Sonntag, 3. Mai 
09:30 – 10:15   Ökumenischer Gottesdienst (Freilichtbühne, Französischer Garten) 
10:15    Marsch aller Kapellen durch die Celler Altstadt zum Schlossplatz 

(Marschstrecke: Französischer Garten �  Herzogin-Eleonore-Allee �  Südwall 
�  Westcellertorstraße �  Großer Plan �  Robert-Meyer-Platz �  Bergstraße �  

Kleiner Plan �  Am Heiligen Kreuz �  Zöllnerstraße �  Stechbahn �  Schloss-
platz) 

11:15    Abschlussveranstaltung und gemeinsames Spiel aller teilnehmenden Züge 
(Schlossplatz) 

ab 12:30  Verkaufsoffener Sonntag in Celle 
 
1 Internet: www.bundeswertungsspielen.de �  E-Mail: bws-celle.2009@t-online.de 
2 Ausrichter: Kreisfeuerwehrverband Celle e. V., Info-Telefon: 05149 187385 
 
Holger Harms 
Kreisfeuerwehrverband Celle e. V. 
Beauftragter für das 
DFV-Bundeswertungsspielen 2009 

 
 

 

Fischereigenossenschaft Meiße  
 

Satzung der Fischereigenossenschaft Meiße  
 

§ 1 
NAME 

 
Die Fischereifenossenschaft für den gemeinschaftlichen  
 

Fischereibezirk Meiße 
 

Ist der gesetzliche Zusammenschluss der Fischereiberechtigten für diesen Bezirk. 
 
Ihr Name ist 
 

Fischereigenossenschaft Meiße 
 

Sie hat ihren Sitz in 29303 Bergen. 
 

§ 2 
MITGLIEDER 

 
Mitglieder der Fischereigenossenschaft sind die aus dem Mitgliederverzeichnis ersichtlichen Fische-
reiberechtigten. 
Das Teilnahmemaß des einzelnen Mitgliedes an Nutzen und Lasten der Genossenschaft sowie sein 
Stimmrecht richten sich nach der im Mitgliederverzeichnis für ihn angegebenen Gewässerfläche an 
der sein Recht besteht. (§ 23 Nds. FischG) 
 

§ 3 
ABSCHNITTE 

 
Im Fischereibezirk Meiße werden folgende Abschnitte gebildet: 
 

a) Stadtgebiet Bergen 
b) Gebiet des Gemeindefreien Bezirks Lohheide 
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c) Gemeindegebiet Winsen (Aller) 
d) Samtgemeindegebiet Schwarmstedt 
e) Samtgemeindegebiet Ahlden 

 
 

§ 4 
VORSTAND 

 
1. Der Vorstand der Fischereigenossenschaft besteht aus fünf Mitgliedern einschließlich stellvertre-

tenden Mitgliedern. Er wird von der Mitgliederversammlung für sechs Jahre gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, beruft der Vorstand für den Rest der 
Wahlzeit einen Nachfolger. 

 
2. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung unter Leitung des ältesten 

anwesenden und dazu bereiten Teilnehmers gewählt. Das Wahlverfahren ergibt sich aus § 33 
Abs. 1 des Niedersächsischen Fischereigesetzes (Nds. FischG) vom 01.02.1978 (Nds. GVBl. S. 
81) in der jeweils gültigen Fassung. Im Anschluss an die Wahl werden die Gewählten vom Wahl-
leiter auf ihre Obliegenheiten verpflichtet. Ihre Namen und Anschriften sind nach der Wahl der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
§ 5 

AUFGABEN DES VORSTANDES 
 

1. Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes ergeben sich aus § 28 Nds. FischG. Der Vorstand hat 
insbesondere folgende Aufgaben 

 
a) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vorzubereiten und auszuführen; 
b) über alle nicht der Entscheidung der Mitgliederversammlung vorbehaltenen Aufgaben zu be-

schließen. 
 
2. Der Vorsitzende wird bei Verhinderung durch seinen Stellvertreter vertreten. 
 

§ 6 
SITZUNGEN DES VORSTANDES 

 
1. Der Vorsitzende beruft den Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist 

von mindestens einer Woche zur Sitzung ein, so oft die Geschäftslage es erfordert. Mit Zustim-
mung aller Vorstandsmitglieder kann auf die Einhaltung der Ladungsfrist verzichtet werden. Auf 
Antrag eines anderen Vorstandsmitgliedes muss der Vorsitzende jederzeit unverzüglich eine Sit-
zung anberaumen. 

 
2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mindestens 

zwei weitere Vorstandsmitglieder oder deren Vertreter anwesend sind. Er beschließt in offener 
Abstimmung mit der Mehrheit der auf ja oder nein lautenden Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

 
3. Die Beschlüsse des Vorstandes hat der Schriftführer in einer Niederschrift unter Angabe von Ort, 

Datum und Teilnehmerzahl festzustellen. Die Niederschrift ist von allen Teilnehmern der Vor-
standssitzung zu unterschreiben. 

 
§ 7 

RECHTSGESCHÄFTE 
 

Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch die die Fischereigenossenschaft verpflichtet werden soll, 
sind von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und einem weitern Vorstandsmitglied in der 
Weise abzugeben, dass die Zeichnenden ihren Namen als Unterschrift unter den der Fischereige-
nossenschaft setzen. 
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§ 8 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

 
1. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand, den Rechnungsführer sowie für jeweils 2 Jahre 

Abschlussprüfer und einen stellvertretenden Abschlussprüfer; sie beschließt über die Angelegen-
heiten, die ihr nach § 30 Abs. 1 – 7 Nds. FischG vorbehalten sind. 

 
2. Für die Einberufung der Mitgliederversammlung, die Teilnahme und Vertretung der Mitglieder, 

sowie für Wahlen und Beschlüsse gelten die §§ 30 Abs. 2, 31, 33 und 34 Nds. FischG. 
 
3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder oder ihre Bevollmächtigten 

mindestens zwei Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung geladen worden und mindes-
tens 8 Mitglieder oder Bevollmächtigte und mindestens 51 % des Gesamtteilnahmemaßes anwe-
send sind. Die Vollmacht ist vorzulegen. Die Ladung ist in der Celleschen Zeitung und in der 
Walsroder Zeitung zu veröffentlichen. Die Mitglieder werden durch einfachen Brief unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung eingeladen. 

 
§ 9 

SCHRIFTFÜHRER 
 

1. Der Schriftführer hat über die Mitgliederversammlung unverzüglich eine Niederschrift anzuferti-
gen. Sie ist vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben. Die Niederschrift wird 
den Mitgliedern spätestens zusammen mit der Einladung für die nächste Mitgliederversammlung 
bekannt gegeben. 

 
2. Aus der Niederschrift muss zu ersehen sein: 

- die ordnungsgemäße Ladung 
- Ort und Zeit der Versammlung 
- die Teilnehmer 
- der Umfang ihrer Stimmrechte (einschl. Vollmachten) 
- die Anträge 
- Beschlüsse 
- Wahlen 
- Abstimmungs- und Wahlergebnisse 
- Bekanntmachungen des Vorstandes 

 
§ 10 

RECHNUNGSFÜHRER 
 

1. Der Rechnungsführer der Fischereigenossenschaft wird nach Nassgabe von § 33 Abs. 2 Nds. 
FischG gewählt. Er hat auf Verlangen des Vorsitzenden an den Vorstandssitzungen teilzuneh-
men. Über seine Vergütung beschließt die Mitgliederversammlung. 

 
2. Der Rechnungsführer zieht die Einnahmen der Genossenschaft sowie die Beträge und Umlagen 

von den Mitgliedern ein. Er darf Zahlungen nur auf schriftliche Anweisung des Vorsitzenden oder 
seiner Stellvertreters leisten. 

 
3.  Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. 
 

§ 11 
JAHRESRECHNUNG 

 
1. Der Vorstand hat unter Mitwirkung des Rechnungsführers jeweils innerhalb von 3 Monaten nach 

Abschluss des Geschäftsjahres die Jahresrechnung der Fischereigenossenschaft aufzustellen 
und den Abschlussprüfern zur Prüfung vorzulegen. Er kann die Prüfung auch einer anderen ge-
eigneten Prüfstelle übertragen. 

 
2. Eine Ausfertigung der Jahresrechnung und des Prüfungsergebnisses sind für die Dauer eines 

Monats und zwar im April eines jeden Jahres in der Stadtverwaltung Bergen zur Einsicht aller 
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Mitglieder auszulegen. In der nächsten Mitgliederversammlung hat der Vorstand einen Beschluss 
über die Entlastung der Vorstandsmitglieder und des Rechnungsführers herbeizuführen. 

 
3. Die Verwendung der Ausgaben und Einnahmen sowie die Erhebung von Beiträgen richten sich 

nach den § 35 und 36 Nds. FischG. 
 

§ 12 
SATZUNG 

 
1. Jedem Mitglied ist ein Stück der Satzung oder von Änderungen der Satzung mit der Genehmi-

gungsverfügung der Aufsichtsbehörde zu übersenden. 
 
2. Die Veröffentlichung der Satzung und deren Änderungen ist außerdem in der Stadt Bergen, dem 

Gemeindefreien Bezirk Lohheide, den Samtgemeinden Ahlden und Schwarmstedt sowie der 
Gemeinde Winsen/Aller entsprechend deren Regelungen in der Hauptsatzung für „sonstige öf-
fentliche Bekanntmachungen“ vorzunehmen. 

 
3. Bekanntmachungen der Fischereigenossenschaft sind in der Celleschen Zeitung und der Wals-

roder Zeitung zu veröffentlichen. 
 

§13 
SONDERBESTIMMUNGEN 

 
1. Truppenübungsplätze Bergen und Ostenholzer Moor 

Für die Zeit der militärischen Nutzung des NATO-Truppenübungsplatzes Bergen und des natio-
nalen Truppenübungsplatzes Ostenholzer Moor durch die Bundesrepublik Deutschland und die 
NATO nimmt die Bundesfort – Hauptstelle Siebensteinhäuser die ausschließliche fischereirechtli-
che Nutzung im Auftrag der Fischereigenossenschaft Meiße wahr. 
§ 2 dieser Satzung bleibt hiervon unberührt. 

 
2. Die Fischereierlaubnis nach § 25 Nds. FischG wird für die Fischereirechte der Mitglieder wie folgt 

geregelt: 
 

Jedem Mitglied der Fischereigenossenschaft wird auf Antrag an den Vorstand für seinen Gewäs-
seranteil erlaubt: 
a) bis zu drei Fischereierlaubnisse zum Fischfang mit Handangeln auch für andere Personen zu 

vergeben und 
b) die Fischerei mit anderen Fanggeräten zu betreiben. 
c) Für diese Fischereierlaubnis hat das Mitglied einen angemessenen Zuschuss zu den Kosten 

des Besatzes zu leisten. 
 

§ 14 
INKRAFTTRETEN 

 
Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 24. April 2008 beschlossen. Sie tritt vier-

zehn Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
29303 Bergen, 29. April 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genehmigung: Aufsichtsbehörde 
Celle, den 11.08.2008 
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Diese Satzung der Fischereigenossenschaft Meiße wird gemäß § 26 Absatz 2 Satz 1 Nds. FischG 
vom 01.02.1978 (Nds. GVBl. Nr. 7/1978) genehmigt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aus den Vereinen  
 

Deutsches Rotes Kreuz  
 
Mitglieder und Gäste des DRK-Ortsvereins Lohheide trafen sich kürzlich zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung im Hasselhorster Sportheim. Nach Begrüßung durch die Vorsitzende Rosemarie 
vom Wege gedachten die Anwesenden den verstorbenen Mitgliedern Adele Wiesner, Heinz Meh-
ring, Manfred Großmann sowie Friedrich Wahl. Für langjährige Dienste im DRK erhielten Barbara 
Soika und Helmut vom Wege Auszeichnungsspange und Urkunde, und auch Ilse Reinhard, Manfred 
Hollstein, Walter Müller, Heinrich Patzelt, Hannelore Runtze und Reinhard Fürch wird diese Ehrung 
noch zuteil. Der Geschäftsbericht des Stellv. Vorsitzenden Rolf Neubauer zeigte die vielfältigen Ak-
tivitäten des Ortsvereins im vergangenen Jahr auf; hier wurden insbesondere die Blutspendetermi-
ne, Sammlungen und Seniorengymnastik, Ferienpassaktion, Grünkohlwanderung und Fahrradaus-
flug wie Veranstaltungen im Rahmen der örtlichen Gemeinschaft hervorgehoben. Das Engagement 
der Aktiven ist nach wie vor groß, stößt angesichts ihres zahlenmäßigen Rückgangs aber langsam 
an Grenzen. Herr Neubauer dankte allen ehrenamtlich Tätigen für ihre Arbeit, erwähnte in diesem 
Zusammenhang aber auch die lobenswerte Unterstützung durch die Beitrag zahlenden Mitglieder, 
den Gemeindefreien Bezirk und die Siedler- und Schützengemeinschaft. Leider ist der Versuch, im 
Rahmen einer Werbeaktion neue Mitglieder für den Ortsverein zu gewinnen, erfolglos geblieben, 
und so beläuft sich der Mitgliederbestand weiterhin auf 101 Personen. Nach diesem Bericht erläu-
terte der Stellv. Vorsitzende das Ergebnis der Jahresrechnung 2008, wonach Schatzmeisterin Moni-
ka Nolte der Versammlung eine befriedigende Kassenlage vermitteln konnte. Bettina Hilpert infor-
mierte sodann über ein ausnehmend positives Ergebnis der Kassenprüfung, und ihrem Entlas-
tungsantrag folgte die gesamte Versammlung. Dieter Hennig und erneut Bettina Hilpert berichteten 
danach Einzelheiten aus der Arbeit von Sozialgruppe bzw. Seniorengymnastik in Hasselhorst und 
Bleckmar, die sich weiterhin größter Beliebtheit erfreut. Wie im Vorjahr bereits angekündigt, will der 
Ortsverein durch Frau Hilpert allen Interessierten ab April die Teilnahme an Kursen „Ganzheitliches 
Gedächtnistraining“ anbieten. Auf diesem Gebiet gibt es eine erfreuliche Zusammenarbeit mit dem 
DRK-Ortsverein Bergen, so dass Kurse in Bergen und Lohheide angeboten werden sollen. Der vom 
Vorstand beschlossene Haushaltsplan 2009 fand die Zustimmung aller Mitglieder, die ebenso ein-
stimmig Hillrich Köster zum neuen Kassenprüfer wählten. Seine bewährten Veranstaltungen wird 
der Ortsverein auch in diesem Jahr fortführen, dazu bei Volkssporttag, Ferienpassaktion und Senio-
renadventsfeier der anderen Veranstalter mitwirken. Zum Abschluss der ungemein harmonischen 
Versammlung übermittelte Herr Adam den Anwesenden ein Grußwort für den Gemeindefreien Be-
zirk, in dem er die zahlreichen Aktivitäten des Ortsvereins ebenso lobte wie die gute Zusammenar-
beit, Vorstand und aktiven Mitgliedern für eine erfolgreiche Vereinsarbeit dankte. 
 
Stellv. Vorsitzender Rolf Neubauer 
 
 

Gedenkstätte Bergen-Belsen  
 

Programm Mai 2009  
 

 
Samstag, 09.Mai 2009 um 14.00 Uhr 
Einführung in die neue Dauerausstellung 
Rundgang mit Marc Ellinghaus 
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Mittwoch, 27.05.2009 um 18.00 Uhr 
Eröffnung der Sonderausstellung des Anne Frank Zentrums Berlin: 
„Anne Frank. Ein Mädchen aus Deutschland“ 
Diese Ausstellung wird gezeigt von Donnerstag, 28. Mai bis Sonntag, 19. Juli 2009 und ist geöffnet 
wochentags von 13 bis 18 Uhr, an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr und ab Freitag, 26. Juni 
2009 täglich von 10 bis 18 Uhr 
 
Mittwoch, 20.Mai 2009 von 10 – 18.00 Uhr 
Menschenrechtsbildung. Konzepte und Methoden 
Referentin: Dr. Claudia Lohrenscheit 
Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 
Anmeldeschluss: 30. April 2009 
 
Dienstag, 16. Juni 2009 von 10.00 – 18.00 Uhr 
Menschenrechtsbezüge in Gedenkstätten 
Referentin: Felizitas Raith 
 
Jugendgästehaus Dachau 
Anmeldeschluss: 19. Mai 2009 
 
Für die Veranstaltungen am 20. Mai 2009 und 16. Jun i 2009 wird pro Veranstaltung ein Teil-
nahmebeitrag in Höhe von 10,00 erhoben.  
 
Mittagessen 
Ein Essen, für das weiter Kosten von 5,00 € anfallen, wird bestellt (Wünsche bitte bei der Anmel-
dung mitteilen). Der Preis für das Mittagessen wird am Veranstaltungstag vor Ort bezahlt. 
 
Auskünfte 
Anja.schade@stiftung-ng.de 
 
 

Siedler- und Schützengemeinschaft Hasselhorst  
 

Terminänderung Volksporttag 2009  
 

Der im Terminplan 2009 für den 10. Mai 2009 vorgese hene Volkssporttag wird aus organisa-
torischen Gründen auf den 16. August 2009 verschobe n.  
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: Herausgeber, Verlag und Vertrieb: 
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